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RREICHISCHER ARBEITER KAM M E RTAG 

A-1041 Wien, Prinz"-€ugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

--1 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz 1973 geändert 
wird 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

Telefon (0222) 65 3765 Datum 

Durchwahl 209 7. Jänner 1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
i.V. 
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ÖST�RREICHISCHEH Af=lßEITERKAMMERTAG 
" 

An das 
p \;;" 1 (, :; "',,n \ :; t ," r' j I:;;; f Ü 1 

N.lll()l'.t lt'llpLtl.: � 

1014 Wiel1 

;h'" �'\' ·��.·n 

GZ 62 230/31-15/85 BA-Mag.Kai-
5411 

� . • ' : ' .' I. 

Telefon (Ge22) 653765 

Durchwahl 209 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
HochschUlerschaftsgesetz 1973 geändert 
}v i r_d - S TEL �U.,,-,t�.;::G:.::.t'i'-!.� 1..:::'1C!;'H�1c!.:E :....-_______ ____ _ 

Datum 

13.12.1985 

Der Österrei chische Arbeiterkammertag begrüßt grundsätzlich die 

vorliegende Novellierung des Hochschülerschaftsgesetz 1973, da 

sich nun zusätzliche Kontrollnlöglichkeiten über die Gebarung und 

Haushaltsführung der Österreichischen Hochschülerschaft ergeben. 

Geg�n eine g e s e t zliche Verankerung der Rechnungshof-Kontrolle 

(§ 24a) bestehen j e doch im Hinblick auf die rechtliche Kon

struktion der Öst erre ich ischen Hoehschülerschaft als Selbstver

waltungskörper Bedenken. 

Die vor g esehene Umgestaltung der Kontrollkommission im § 24 

Absatz 1 bis 9 erscheint vor allem durch die erhebliche Ausdehnung 

der Aufga0cng�:::biete überfrachtet zu sein. In 1mbetracht der in

haltlichen Funkti ons bestimmung (§2t1 Abs. 1), die ausschließlich 

eine "ÜberprUfung der Gcbarung der Österreichischen Hochschüler

schaft " festlegt, soll t.e der künftige Tätigke i tsbereich der 

Kontrollkommission nochmals überdacht werden. 

. / . 
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Der Österreichische Arbeiterkamrnertag vertritt daher die Meinung, 

daß die Genehmigung von Dienstverträgen nicht in die Kompetenz 

dieser Kornnlission gehört. Weiters sollte das Mitwirkungsrecht bei 

der Schulung von Studentenvertretern auf den Bereich der Haushalts

führung begrenzt werden. 

Abschließend ersucht der Österreichische Arbeiterkamrnertag das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, die Begutachtungs

fristen für Gesetzesentwürfe im entsprechenden Ausmaß zu gewähren, 

du den zugehörigen Ländcrkan@ern ebenfalls eine ausreichende Frist 

für die Abgabe von Stellungnahmen eingeräumt werden muß. 

Der Österreichische Arbeiterkarunertag ersucht um Berücksichtigung 

seiner Forderungen und Vorschläge. 

Der Präsident: 
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